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als das altgewohnte Halbweissmehl. Aus kürzlichen Erhebungen des Statistischen
Amtes der Stadt Bern geht hervor, dass die als gute Brotbäcker bekannten Meister
auch den höchsten prozentualen Absatz haben.

Das Volksbrot darf nicht frisch an die Truppe abgegeben werden, sondern
erst nachdem es 24—48 Stunden trocken und kühl gelagert wurde. Es kann sich
auch empfehlen, von der Möglichkeit der Ziffer 51 der Vorschriften über Ver-
pflegung durch die Lieferanten, genehmigt vom E. M. D. am 13. September 1922,
Gebrauch zu machen und zu bestimmen, dass der Lieferant das Brot in Doppel-
portionen (zwei Portionen zu 500 gr aneinandergestossen) zu backen hat. Dadurch
wird erreicht, dass das Brot besser durchgebacken wird, weil die Oberfläche
grösser ist als beim Kg.-Laib. Es kann sodann an der Zusammenstoss-Stelle leicht
in zwei Tagesportionen gebrochen werden. Die Bruchstelle ist bedeutend kleiner,
als wenn ein Laib zu 1 Kg. mit dem Messer in zwei Hälften geschnitten wird.
Infolgedessen ist es auch haltbarer.

Das Volksbrot ist anlässlich der Uebernahme vom Lieferanten abgesehen von
der örtlichen Kontrolle nach Gewicht, Aussehen, Geruch und Geschmack auch

darauf zu überprüfen, dass es gut durchgebacken ist, umsomehr als die Bäcker
noch keine grosse Erfahrung mit diesem Brot, das ab 1. Januar 1937 eingeführt
wurde, besitzen. Zudem ist nicht zu übersehen, dass richtig gebackenes Brot
bekömmlicher und leichter verdaulich ist.

Entlohnung des Zivilpersonals.
von Hptm. Schmid, H. R. Q. M. Geb. I.R. 30.

In der Entlohnung des Zivilpersonals herrscht eine derartige Vielfältigkeit,
dass es für einen Rechnungsführer nicht leicht ist, sich zu Beginn einer Rekruten-
schule in das Gestrüpp der entsprechenden Vorschriften einzuarbeiten. Verschie-
dene Kategorien von Putzern, Zeigern, Pferdewärtern sind da vorhanden, von
denen jeder wieder anders zu behandeln ist punkto Taglohn, punkto Zulage,
punkto Nachtlagerentschädigung und Deplacement. Man darf ruhig behaupten,
die komptabilitätische Behandlung des Zivilpersonals gebe dem Rechnungsführer
ebenso viel zu schaffen wie seine übrige Komptabilität. Dies ist nicht nur auf
die zahlreichen Vorschriften der I. V. zurückzuführen, deren Anwendung manch-
mal Schwierigkeiten bereitet, sondern es spielt auch der L^mstand mit, dass das

Zivilpersonal über die Bezüge, zu denen es berechtigt ist, nicht genügend orientiert
ist. Es kommt vor, dass Rechnungsführer sich durch die Behauptung eines Putzers,
er habe diese oder jene Entschädigung auch in einer andern Schule erhalten,
dazu verleiten lässt, mehr auszuzahlen als die Berechtigung beträgt. Wobei an
der Aufrichtigkeit des Putzers nicht gezweifelt werden soll — denn er hat kaum
Kenntnis davon, was in der Revision von seinen Bezügen gestrichen wurde. Wie
wäre es, wenn das O.K.K, dem Zivilpersonal eine Karte aushändigen würde,
auf der alle Bezüge, zu denen der Träger berechtigt ist, zur Orientierung der
Rechnungsführer, schriftlich fixiert wären?
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